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§ 823 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Bei der Versicherung des Schiffes für eine Reise beginnt die Gefahr für den Versicherer mit dem Zeitpunkt, in

welchem mit der Einnahme der Ladung oder des Ballastes angefangen wird, oder, wenn weder Ladung noch

Ballast einzunehmen ist, mit dem Zeitpunkte der Abfahrt des Schiffes. Sie endet mit dem Zeitpunkt, in welchem

die Löschung der Ladung oder des Ballastes im Bestimmungshafen beendigt ist.

2. (2)Wird die Löschung von dem Versicherten ungebührlich verzögert, so endet die Gefahr mit dem Zeitpunkt, in

welchem die Löschung beendigt sein würde, falls ein solcher Verzug nicht stattgefunden hätte.

3. (3)Wird vor der Beendigung der Löschung für eine neue Reise Ladung oder Ballast eingenommen, so endet die

Gefahr mit dem Zeitpunkt, in welchem mit der Einnahme der Ladung oder des Ballastes begonnen wird.
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